
Untersuchung entlastet und durchsichtiger schaft den „empfindlichsten eil dieses Ka-
gemacht hätte Die rage, ob ine Kürzung pitels” Auch 177 Kommentar liegt
des Werkes, das den Leser durch seinen offensichtlich das Hauptinteresse bei dieser
außerordentlichen Umfang leicht abschrecken Frage der communicatıo 1ın SAaCTI1S. St folgt
kann, nicht doch möglich sel, hat sich VE hier ganz der pastoralen Offnung des Oku-
selbst, wıe ich weiß, immer wieder gestellt; menismusdekrets un!: des Im Blick auf
wenn seine die orientalischen Christen streift auchseinen Informationswert,
Gründlichkeit und seine Verläßlichkeit be- kurz den ekklesiologischen ezug der (Gna-
halten sollte, 1n Gewicht tallende denmittel. Im Blick auf die reformatorischen
Kürzungen 1n der 1lat aum möglich. Christen jedoch T1 dieser ezug wieder
Insgesamt darf I1la N, daß 1n sechs- völlig zurück. Während VE als Grund für die

Möglichkeit der Mitteilung der Gnadenmit-jähriger, mühsamer Arbeit iıne Fundgrube
geschaffen hat, für die INa ihm UTr dankbar tel orthodoxe Gläubige den Gedanken
sein kenn. anführt, „daß 1NseTrTe Irennungen sich inner-
Regensburg Joseph Ratzinger halb einer umfassenden un bleibenden Fin-

heit vollzogen“ (123), heißt 11 Blick auf
WI JAN/STAKE.  EIER EDU- die Protestanten (denen doch nach dem
ARD, Okumenisches Direktorium. eil 1ın bestimmten Notfällen geNaU die GSa-

(Konfessionskundliche Schriften des kramentsgemeinschaft angeboten wird
Johann-Adam-Möhler-Instituts, Nr. Bo- ”  1€ gemeinsame Abendmahlsfeier Setiz ıne
nitacius-Druckerei Paderborn 1967 art lam Kirchengemeinschaft OTaus, die noch nicht

6.4  O© da ist und die INa  »3 uch nicht vortäuschen
Bei dieser Besprechung geht nicht ın P1- darft” Dies ber würde mn I1a  3

ster Linie ıne Stellungnahme Zu ext überhaupt uneingeschränkt n dürfte
des COkumenischen Direktoriums OD), doch N ın bezug auf die Orthodo-
sondern ZUrTr Arbeit des Kommentators. Die xen gelten, der größeren Übereinstim-

Stakemeiers für MUNg 1 bisherigen Verständnis des mtesbesondere Zuständigkeit und 1n der Sakramententheologie.diese Aufgabe steht außer Zweifel: Als Kon-
sultor des römischen Sekretariats für die Hier wird ber 1U eın Mange! des und
Einheit der Christen hat selbst ext des C(kumenismusdekrets selber offenbar:
mitgearbeitet 7: kennt alle Phasen seiner Beide Dokumente stellen die beiden „Prinzi-

seiınesEntstehung. Der besondere Wert pien” für die Beurteilung dieser Frage
Kommentars liegt Vor allem darin, daß unverbunden nebeneinander. Wenn bei teh-
Bezug nımmt auf die konkrete Situation der lender Kircheneinheit die nach dem Prin-
ökumenischen Entwicklung 117 deutschspra”- Z1p sich Gemeinschaft 1n den Sakramen-
chigen Raum. Anzuerkennen ist auch, daß ten als den Zeichen dieser Einheit verbieten
VE die Öffnung des einem ökume- würde dennoch nach dem Prinzip 1n
nisch-pastoralen Denken bejaht und loyal gewilssen Fällen die Sakramente als Mittel
interpretiert. Der Rez weiß sich auf des Heils gewährt werden, dürfte 1e$
weiıte Strecken mit dem Vft ein1g. über- 1Ur statthaft sein, uch dem Prinzıp
nımmt größere Passagen meiner Interpreta- ıIn gewIlsser Weise Genüge geschieht. Tat-
tion des (Vgl Ahlbrecht, Bemerkungen sSchlich ist 1eS$ zunächst dadurch gvewähr-
ZUun Dl 11 : Una sancta 1967, 141—146. Bei leistet, daß der Empfänger als Getaufter In
St ıtıert als „Informationen für die Publi- einer fundamentalen Gemeinschaft m1t der
zistische Arbeitsgemeinschaft un! weist das Sakrament spendenden Kirche steht G0-
hin auf Initiativen, die VoO COkumenischen
Institut der Abtei Niederaltaich ausgehen

ann impliziert ber auch die Sakramen-
tenspendung un: der Empfang selbst eıne

der Vo  ; ihm mıtgetragen sind 1e$ be- Reihe Vo  j Elementen der Zuwendung 1n
trifft namentlich die Zielsetzung der Arbeit Glaubensgemeinschaft un: Achtung VOT der
ökumenischer Kommissionen, nNECeUE Möglich- feiernden Gemeinde einerseilıts und seelsor-
keiten 1 Kitus der Aufnahme 1n die ka- gerlicher Verantwortung andererseits, -
tholische Kirche sSOWwIle konkrete Hinweise durch wachsende Kirchengemeinschaft, wWenn
ZuUu!r Verwirklichung des geistlichen Okume- nicht als Institution, doch als Ereignis
N1SMUS (vgl 02—93 und 110—112) Dem verwirklicht wird. Es ware wünschen m-
Kap. des über die Gültigkeit der ın den I, daß der Kommentar die ın den bei-
nichtkatholischen Kirchen gespendeten Taufe den offiziellen Dokumenten 1Ur ungenügendwidmet der Kommentar ine ausführliche entwickelten Ansäaätze für die Begründung der
Darlegung der faktischen Probleme Un!} dane 1NECeUECN ökumenischen Pastoralpraxis stärker
kenswerte Hinweise für die heutige pastorale herausgearbeitet hätte. Wie nötig 1es ware,
Praxis. zeig eın jungst VOo  3 May veröffentlichter
Die dem ext des vorangestellte kin- Artikel „Fragen ZU Okumenischen Direk-
ührung VO Kardinal Willebrands nennt torium Teil“ 1969, 150—160), der
das Kap. über die Gemeinschaft 1mM geist- dem mangelnde ekklesiologische Fun-
lichen Iun mit den getrennten Brüdern ‚„das dierung vorwirft. Dabei geht May offen-
längste und uch das bedeutendste“ und die sichtlich noch Vo  ; dem integralinstitutionali-
Behandlung der gottesdienstlichen Gemein- stHischen Kirchenbegriff des CIC un Vo

Untersuchung entlastet und durchsichtiger 
gema'cht hätte. Die Frage, ob eine Kürzung 
des Werkes, das den Leser durch seinen 
außerordentlichen Umfang leicht abschreckep 
kann, nicht doch möglich sei, hat sich Vf. 
selbst, wie ich weiß, immer wieder gestellt ; 
wenn es seinen Informationswert, seine 
Gründlichkeit und seine Verläßlichkeit be­
halten sollte, waren ins Gewicht fa'llende 
Kürzungen in der Tat kaum möglich. 
Insgesamt darf man sagen, daß A. in sechs­
jähriger, mühsamer Arbeit eine Fundgrube 
geschaffen hat, für die man ihm nur dankbar 
sein kenn. 
Regensburg Joseph Ratzinger 

WILLEBRANDS JAN/STAKEMEIER EDU­
ARD, Ökumenisches Direktorium. I. Teil. 
(140.) (Konfessionskundliche Schriften des 
Johann-Adam-Möhler-Instituts, Nr. 8.) Bo­
nifa'cius-Druckerei Paderborn 1967. Kart. 1am. 
DM 6.40. 

Bei dieser Besprechung geh t es nicht in er­
ster Linie um eine Stellungnahme zum Text 
des ökumenischen Direktoriums (= ÖD), 
sondern zur Arbeit des Kommentators. Die 
besondere Zuständigkeit Stakemeiers für 
diese Aufgabe steht außer Zweifel: Als Kon­
sultor des römischen Sekretariats für die 
Einheit der Christen hat er selbst am Text 
mitgearbeitet und kennt alle Phasen seiner 
Entstehung. Der besondere Wert seines 
Kommentars liegt vor allem darin, daß er 
Bezug nimmt auf die konkrete Situation der 
ökumenischen En twicklung im deutschspra'­
chigen Raum. Anzuerkennen ist auch, daß 
Vf. die Öffnung des ÖD zu einem ökume­
nisch-pastoralen Denken bejaht und loyal 
interpretiert. Der Rez. weiß sich auf 
weite Strecken mit dem Vf. einig. St. über­
nimmt größere Passagen meiner Interpreta­
tion des ÖD (Vgl. Ahlbrecht, Bemerkungen 
zum ÖD, in: Una sancta 1967, 141-146. Bei 
St. zitiert als „Informationen für die Publi­
zistische Arbeitsgemeinschaft .. . ") und weist 
hin auf Initia'tiven, die vom Ökumenischen 
Institut der Abtei Niedera1taich ausgehen 
oder von ihm mitgetragen sind. D ies be­
trifft namentlich die Zielsetzung der Arbeit 
ökumenischer Kommissionen, neue Möglich­
keiten im Ritus der Aufnahme in die ka­
tholische Kirche sowie konk rete Hinweise 
zur Verwirklichung des geistlichen Ö kume­
nismus (vgl. 92-93 und 110-112). Dem 2. 
Kap. des ÖD über die Gültigkeit der in den 
nichtkatholischen Kirchen gespendeten Taufe 
widmet der Kommentar eine ausführliche 
Darlegung der faktischen Probleme und dan• 
kenswerte Hinweise für die heutige pastorale 
Praxis. 
Die dem Text des ÖD vora'ngestellte Ein­
führung von Kardinal W illebrands nennt 
das 4. Kap. über die Gemeinschaft im geist­
lichen Tun mit den getrennten Brüdern „das 
längste und auch das bedeutendste" und die 
Behandlung der gottesdienstlichen Gemein-
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schaft den „empfindlichsten Teil dieses Ka­
pitels" (16 f.). Auch im Kommentar liegt 
offensichtlich das Hauptinteresse bei dieser 
Frage der communicatio in sacris. St. folgt 
hier ga'nz der pastoralen Öffnung des Öku­
menismusdekrets und des ÖD. Im Blick auf 
die orientalischen Christen streift er auch 
kurz den ekklesiologischen Bezug der Gna­
denmittel. Im Blick auf die reformatorischen 
Christen jedoch tritt dieser Bezug wieder 
völlig zurück. Während Vf. als Grund für die 
Möglichkeit der Mitteilung der Gnadenmit­
tel an orthodoxe Gläubige den Gedanken 
anführt, ,,daß unsere Trennungen sich inner­
halb einer umfassenden und bleibenden Ein­
heit vollzogen" (123), heißt es im Blick auf 
die Protestanten (denen doch nach dem ÖD 
in bestimmten Notfällen genau so die Sa'­
kramentsgemeinschaft angeboten wird!) : 
„Die gemeinsame Abendmahlsfeier setzt eine 
Kirchengemeinschaft voraus, die noch nicht 
da ist und die_ man auch nicht vortäuschen 
darf" (131). Dies aber w ürde - wenn man 
es überhaupt so uneingeschränkt sagen dürfte 
- doch genau so in bezug auf die Orthodo­
xen gel ten, trotz der größeren Übereinstim­
mung im bisherigen Verständnis des Amtes 
und in der Sa'kramententheologie. 

Hier wird aber nur ein Mangel des ÖD und 
des Ökumenismusdekrets selber offenbar : 
Beide Dokumente stellen die beiden „Prinzi­
pien" für die Beurteilung dieser Frage zu 
unverbunden nebeneinander. Wenn bei feh­
lender Kircheneinheit - die nach dem 1. Prin­
zip an sich Gemeinschaft in den Sakramen­
ten als den Zeichen dieser Einheit verbieten 
würde - dennoch nach dem 2. Prinzip in 
gewissen Fällen die Sakramente a ls M ittel 
des Heils gewährt werden, so dürfte dies 
nu r statth aft sein, wenn auch dem 1. Prinzip 
in gewisser Weise Genüge geschieht. Tal­
sächlich ist dies zunächst dadurch gewähr­
leistet, daß der Empfänger a ls Getaufter in 
einer fundamentalen Gemeinschaft mit der 
das Sakrament spendenden Kirche steht. So­
dann impliziert aber auch die Sakramen­
tenspendung und der Empfang selbst eine 
Reihe von Elementen der Zuwendung in 
Glaubensgemeinschaft und Achtung vor der 
feiernden Gemeinde einerseits und seelsor­
gerlicher Verantwortung andererseits, wo­
durch wachsende Kirchengemeinschaft, wenn 
nicht als Institution, so doch a ls Ereignis 
verwirklicht wird. Es wäre zu wünschen ge­
wesen, daß der Kommentar die in den bei­
den offiziellen Dokumenten nur ungenügend 
entwickelten Ansätze für die Begründung der 
neuen ökumenischen Pastoralpraxis stärker 
herausgearbeitet hätte. Wie nötig dies wäre, 
zeigt ein jüngst von G. May veröffentlichter 
Artikel „Fragen zum ökumenischen Direk­
torium I. Teil" (TThZ 1969, 1 50-160), der 
dem ÖD mangelnde ekklesiologische Fun­
dierung vorwirft. Dabei geht May offen­
sichtlich noch von dem integralinstitutionali­
stischen Kirchenbegriff des CIC und von 



„Mysticı Corporis“” aus, der 1n den oku- J ber zweifellos sakramentalen Ehen
menten des I1 Vaticanums Wäar ansatzweise ıne Lösung des Ehebandes zuläßt.
überwunden ıst, ber doch noch nicht über- Eingehend wird 17 zweiıten eil des Heftes
all auch schon ın seinen praktischen Konse- die ıimmer wieder aktuelle rage nach der

Haltung der einzelnen Kirchen ZUT bekennt-quenzen VO  »3 der Konzeption VeTi-
nisverschiedenen Ehe untersucht. Den Ab-drängt werden konnte.

Das bezieht sich In seinem Vorwort schluß des Buches bildet ıne VO Brant-
27) auf das Okumenismusdekret (Nr. 27), schen zusammengestellte Übersicht über die

neueste Literatur 70 Thema Ehe 177 allge-wonach „den Absichten der Vorsehung nicht
meıiınen und dem der Mischehe 177 beson-irgendein Hindernis ıIn den Weg gelegt un
deren.den künftigen nregungen des Geistes

nicht vorgegriffen” werden solle. Damit ist Linz Bruno Primetshofer
für die Auslegung un Anwendung des
eın dynamisches Prinzip 1n Rechnung BC- BRA  RG ALBERT, artın Luther

gegenwärtig. Katholische Lutherstudien.stellt. Sollte nicht gerade der Bereich der
Schöningh, Paderborn 1969 Lnwachsenden zwischenkirchlichen seelsorglichen 12.80Verantwortung als eın GStück wachsender

Kirchengemeinschaft das Wirkfeld des Der bekannte Lutherforscher legt 1n diesem
Geistes als des eigentlichen dynamischen Buch einige schon Ffrüher erschienene Auf-
Prinzips der Einigung sein? Bei allen noch satze 1n überarbeiteter Fassung ne  — VOT, VOI-
offenen Wünschen stellt ber auch das mehrt u  Z einen längeren Forschungsbericht
1ın seiner jetzigen Gestalt und ebenso der über Luther-Interpretationen AUS$Ss dem Refor-
Kommentar VO  - takemeier eın dankens- mationsjahr 1967
wertes Zeugnis dieser Entwicklung dar. zufolge 5ßE sich das Ortwirken Luthers

iın der Gegenwart MUur paradoxal kennzeich-Niederaltaich Ansgar Ahlbrecht
nen Auf der einen Seite 1st eın direkter
FEinfluß@ auf das theologische Denken unserer

STIRNIMANN Hg.) Christliche FEhe nd eit kaum feststellbar. Lutherische Formeln
getrennte Kirchen. Dokumente, Studien, Bi- erscheinen antıquiert; die 1n ihnen gefaßtenbliographie. (Okumenische Beihefte ur Fragen un Anliegen sind nicht mehr aktuell.FZThPh, eft Paulus-V. Freiburg/
Schweiz, 1968 art lam. fr 9,8  O fragt, wWo enn einer deutschen Vanll-

gelischen Fakultät unmittelbar aus dem Lehr-
Die Vo Institut für ökumenische Studien in gut Luthers geschöpft un seine Lehre als
Freiburg/Schweiz herausgegebenen Okume- gegenwartig gültig vo:  en werde. Auf
nischen Beihefte ZU[T FZThPh haben sich der anderen e1te iıst nachdrücklicher

aufmerksam Zz7u machen auf die indirekteZuUur Aufgabe gestellt, Studien und okıu-
mente veröffentlichen, die 1n Zusammen- Wirksamkeit theologischer Grundgedanken
arbeit mehrerer Kirchen entstanden sind Luthers 1n der heutigen Theologie: vermıit-
Die Tatsache der TIrennung der Kirchen wird elt durch deren vielfach anONyMmMe, ber den-
ın besonderer Weise bei Ehen zwischen An- noch höchst dynamische Präsenz 177 der —-
gehörigen verschiedener Kirchen spürbar. dernen katholischen Theologie., verweiıst
Im ersten eft der ökumenischen Studien, auf wesentliche Ergebnisse des I1 Vatika-
das dem Zentralthema Ehe gewidmet ist, wird um auf die 1CUEC organische Fassung des
der begrüßenswerte Versuch unternommen, Offenbarungsbegriffes und die Lehre VOoO
eiıne ökumenische Theologie der Ehe ent- Wort Gottes, uf die eUE Betonung des
wertfen. Freilich konnte bei der diesem aien-Elements 1n der Kirche, auf die IMUut-
Thema gewidmeten Tagung 1n Cret-Berard tersprachliche Gestaltung der Liturgie, auf
(Schweiz), VO  3 der der erste Beitrag dieses das Hervortreten dezentralisierender lIen-
Heftes berichtet, nicht darum gehen, die denzen. Dieser Tatbestand begründet nach
rage 1n ihrer Gesamtheit behandeln, doch ihm die Erwartung, dafß Luthers Theologie
sind immerhin ein1ge der wichtigsten Punkte ın naher Zukunft unmittelbarer Gegenstand
ZUr Sprache gekommen, wıe „Ehe als Insti- des ökumenischen Dialogs sein werde (14 fl
tution un die Ehe zwischen Christen“; „Ehe 63 H#)
als Sakrament”, „Ehe und Kirche”, Einma- Dieser Dialog 1st schon 1mM Gange. selber
ligkeit der Ehe Scheidung un zweiıte Hei- gebührt das Verdienst, die sachlich-theolo-
rat  ‚o un! „Zivile Ehe” gische Auseinandersetzung über Luther mit
eitere Beiträge sind der Sakramentalität seinem 1960 erschienenen Buch Gericht un
der Ehe SOwIle deren theologischer Proble- Evangelium, un miıt den dort aufgestellten
matik gewidmet. Zu dem Beitrag Vo (seOr- provozierenden Thesen ZUT Lutherischen
Se>5s Bavaud AZUF Sakramentalität der Ehe“ Worttheologie recht eigentlich eröffnet
39—58 se1 die Bemerkung gestattet, daß VE haben Bei den in diesem Band gesammelten
die Unauftflöslichkeit der christlichen Ehe Arbeiten steht dieselbe Problematik deut-
unkritisch Vo deren Sakramentscharakter ich 1 Vordergrund. Wiederum gelangt
her begründet (55), hne bedenken, da 1n verschiedenen Untersuchungen dem
die seıit Jahrhunderten übliche Praxis der Schluß, dafß Luther Gott, Wort Gottes und
katholischen Kirche uch bei nicht vollzo- Glaube Z sehr 1n 1NS setze Von hier aus

,,Mystici Corporis" a'us, der in den Doku­
menten des II. Vaticanums zwar ansatzweise 
überwunden ist, aber doch noch nicht über­
all auch schon in seinen praktischen Konse­
quenzen von der neuen Konzeption ver­
drängt werden konnte. 
Das ÖD bezieht sich in seinem Vorwort 
(27) auf das ökumenismusdekret (Nr. 27), 
wonach „den Absichten der Vorsehung nicht 
irgendein Hindernis in den Weg gelegt und 
den künftigen Anregungen des HI. Geistes 
nicht vorgegriffen" werden solle. Damit ist 
für die Auslegung und Anwendung des ÖD 
ein dynamisches Prinzip in Rechnung ge­
stellt. Sollte nicht gerade -der Bereich der 
wachsenden zwischenkirchlichen seelsorglichen 
Verantwortung a1s ein Stück wachsender 
Kirchengemeinschaft das Wirkfeld des HI. 
Geistes als des eigentlichen dynamischen 
Prinzips der Einigung sein? Bei allen noch 
offenen Wünschen stellt aber auch das ÖD 
in seiner jetzigen Gestalt und ebenso der 
Kommentar von Stakemeier ein dankens­
wertes Zeugnis dieser Entwicklung dar. 
Niederaltaich Ansgar Ahlbredzt 

STIRNIMANN H. (Hg.), Christ liche Elze u11d 
getrennte Kirchen. Dokumente, Studien, Bi­
bliogra"phie. (Ökumenische Beihefte zur 
FZThPh, Heft 1.) (124.) Paulus-V. Freiburg/ 
Schweiz, 1968. Kart. 1am. sfr 9.80. 
Die vom Institut für ökumenische Studien in 
Freiburg/Schweiz herausgegebenen ökume­
nischen Beihefte zur FZThPh haben es sich 
zur Aufgabe gestellt, Studien und Doku­
mente zu veröffentlichen, die in Zusammen­
arbeit mehrerer Kirchen entstanden sind. 
Die Tatsache der Trennung der Kirchen wird 
in besonderer Weise bei Ehen zwischen An­
gehörigen verschiedener Kirchen spürbar. 
Im ersten Heft der ökumenischen Studien, 
das dem Zentralthema Ehe gewidmet ist, wird 
der begrüßenswerte Versuch unternommen, 
eine ökumenische Theologie der Ehe zu ent­
werfen. Freilich konnte es bei der diesem 
Thema gewidmeten Tagung in Cret-Berard 
(Schweiz), von der -der erste Beitra'g dieses 
Heftes berichtet, nicht darum gehen, die 
Frage in ihrer Gesamtheit zu behandeln, doch 
sind immerhin einige der wichtigsten Punkte 
zur Sprache gekommen, wie „Ehe als Insti­
tution und die Ehe zwischen Christen"; ,,Ehe 
als Sakrament", ,,Ehe und Kirche", Einma­
ligkeit der Ehe: Scheidung und zweite Hei­
rat" und „Zivile Ehe" . 
Weitere Beiträge sind der Sakramentalität 
der Ehe sowie deren theologischer Proble­
matik gewidmet. Zu dem Beitrag von Geor­
ges Bavaud „Zur Sa'kramentalität der Ehe" 
(39-58) sei die Bemerkung gestattet, daß Vf. 
die Unauflöslichkeit der christlichen Ehe zu 
unkritisch von deren Sakramentscharakler 
her begründet {55), ohne zu bedenken, daß 
die seit Jahrhunderten übliche Praxis der 
katholischen Kirche auch bei nicht vollzo-

genen, aber zweifellos sakramentalen Ehen 
eine Lösung des Eheba'ndes zuläßt. 
Eingehend wird im zweiten Teil des Heftes 
die immer wieder aktuelle Frage nach der 
Haltung der einzelnen Kirchen zur bekennt­
nisverschiedenen Ehe untersucht. Den Ab­
schluß des Buches bildet eine von J. B. Brant­
schen zusammengestellte übersieht über die 
neueste Literatur zum Thema Ehe im allge­
meinen und zu dem der Mischehe im beson­
deren. 
Linz Bruno Primetshofer 

BRANDENBURG ALBERT, Martin Luther 
gegenwärtig. Katholische Lutherstudien. 
(159.) Schöningh, Paderborn 1969. Ln. DM 
12.80. 

Der bekannte Lutherforscher legt in diesem 
Buch einige schon früher erschienene Auf­
sätze in überarbeiteter Fassung neu vor, ver­
mehrt um einen längeren Forschungsbericht 
über Luther-Interpretationen aus dem Refor­
mationsjahr 1967. 
B. zufolge läßt sich das Fortwirken Luthers 
in der Gegenwart nur paradoxal kennzeich­
nen: Auf der einen Seite ist ein direkter 
Einfluß auf das theologische Denken unserer 
Zeit kaum feststellba r. Lutherische Formeln 
erscheinen antiquiert; die in ihnen gefaßten 
Fragen und Anliegen sind nicht mehr aktuell. 
B. fragt, wo denn an einer deutschen evan­
gelischen Fakultät unmittelba'r aus dem Lehr­
gut Luthers gesd1öpft und seine Lehre als 
gegenwärtig gültig vorgetragen werde. Auf 
der anderen Seite ist um so nachdrücklicher 
aufmerksam zu machen auf die indirekte 
Wirksamkeit theologischer Grundgedanken 
Luthers in der heutigen Theologie: vermit­
telt du rch deren vielfach anonyme, aber den­
noch höchst dynamische Präsenz in der mo­
dernen ka tholischen Theologie. B. verweist 
auf wesentliche Ergebnisse des II, Vatika'­
nums : auf die neue organische Fassung des 
Offenbarungsbegriffes und die Lehre vom 
Wort Gottes, auf die neue Betonung des 
Laien-Elements in der Kirche, auf die mut­
tersprachliche Gestaltung der Liturgie, auf 
das Hervortreten dezentralisierender Ten­
denzen. Dieser Tatbestand begründet nach 
ihm die Erwartung, daß Luthers Theologie 
in naher Zukunft unmittelbarer Gegenstand 
des ökumenischen Dialogs sein werde (14 f, 
63 ff). 
Dieser Dialog ist schon im Gange. B. selber 
gebührt das Verdienst, die sachlich-theolo­
gische Auseinandersetzung über Luther mit 
seinem 1960 erschienenen Buch: Gericht und 
Evangelium, und mit den dort aufgestellten 
provozierenden Thesen zur Lutherischen 
Worttheologie rech t eigentlich eröffnet zu 
haben. Bei den in diesem Band gesammelten 
Arbeiten steht dieselbe Problematik deut­
lich im Vordergrund. Wiederum gelangt B. 
in verschiedenen Untersuchungen zu dem 
Schluß, daß Lu ther Gott, Wort Gottes und 
Gla'ube zu sehr in eins setze. Von hier aus 
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